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haben. Dabei soll auch der Antrag des Schweizer-Vereins in
Liechtenstein geprüft werden, das Schweizer Bürgerrecht allen
Kindern einer Familie zuzugestehen, sobald ein Kind die
Voraussetzungen zum Erhalt des Schweizer Bürgerrechts besitzt,
um so die Einheit der Eamilie zu wahren.

SOMMERLAGER

Der Jugenddienst des Auslandschweizersekretariates plant
zurzeit das Sommerlager 1980. Unter Berücksichtigung der Eerien-
dispositionen ist für die Durchführung die Zeit vom 22. Juli
bis 9. August 1980 festgesetzt worden. Zur Lagerform sei
soviel verraten: Wir wollen über Berge und durch Täler wandern,
uns dazwischen in Wahlgebieten wie Sport und Kultur entfalten
und bei alledem den Kontakt zur Bevölkerung und die Pflege
der Lagergemeinschaft fördern.
Interessierte Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer im
Alter von 15 bis 25 Jahren erhalten ab Mitte Mai nähere
Angaben und ein Anmeldeformular bei folgenden Adressen:

- Auslandschweizersekretariat der NHG

Jugenddienst
Alpenstrasse 26
3000 Bern 16

oder

- Schweizer-Verein in Liechtenstein
Jugenddienst
Postfach 654
9490 Vaduz

Anmeldeschluss für das Sommerlager ist der 20. Juni 1980.

STIMMRECHT FÜR JURASSISCHE BÜRGER IM AUSLAND

Die Jurassier, die in einer der 82 Gemeinden von Republik
und Kanton Jura heimatberechtigt sind, ob sie nun in Buenos
Aires, Boston, Köln, Tokio, Vaduz, Moskau, Schanghai oder an
irgendeinem anderen Ort der Welt wohnen, haben, ohne jegliche
Einschränkung, nicht nur wie die andern Auslandschweizer das
Stimm- und Wahlrecht auf Bundesebene, sondern auch auf der
Ebene des Kantons. Es kann ab 18 Jahren ausgeübt werden.

Damit der jurassische Bürger in kantonalen Angelegenheiten
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